
12. Vorzeitiges Beenden eines Marsches
Das vorzeitige Beenden eines Marsches (Abreißen) hat grundsätzlich am Beginn einer musikalischen Phrase zu erfolgen, kann aber auch am Ende 
der Phrase stehen. Das Aviso erfolgt im 4. Takt einer 8-taktigen Phrase (siehe Grafik 9). Die Beendigung des Marsches erfolgt im 9. Takt, wobei der 
Tambourstab nach einer Schleife ruckartig heruntergezogen wird. Der Stab wird im nächsten Takt jeweils auf die erste Zählzeit umgedreht.

Grafik 9: Vorzeitiges Beenden (Abreißen) eines Marsches

Bei Marschmusikbewertungen wird nach dem Abreißen der Defilierstreich von der Kleinen Trommel geschlagen.
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